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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1996

Norm

ABGB §261

ABGB §262

Rechtssatz

Die Verp1ichtung zur Legung der Schlußrechnung kommt nicht nur im Fall der Beendigung der Vormundschaft (hier:

Verlassenschaftskurator) zum Tragen, sondern auch in dem in § 261 ABGB ausdrücklich geregelten Fall der Übergabe

der Verwaltung des Vermögens an einen anderen Vormund.
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